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Grundlage dieser Broschüre ist der AWO-Länderreport IRLAND, der freundlicherweise von 
AUSTRIAN TRADE zur Verfügung gestellt wurde. AUSTRIAN TRADE ist die  
Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer Österreich.  
Die Überarbeitung erfolgte durch das AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUM BAYERN (AWZ). 
 
Weitere Exportberichte sind im AUSSENWIRTSCHAFTSPORTAL BAYERN unter  
www.auwi-bayern.de → Rubrik „Länder“ abrufbar. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Staatsform Republik, gegliedert in 26 Counties = Verwaltungsbezirke 
 
Fläche ca. 70.300 km2 
 
Bevölkerung ca. 4,37 Millionen  
 
Religion 86,8% Katholiken, 3,0% Church of Ireland (Anglikaner), kleinere Zahl sonstige 

protestantische Glaubensrichtungen sowie Juden und Moslems (ca. 20.000) 
 
Städte Dublin (Hauptstadt, ca. 510.000 Einwohner; 1,2 Mio. Einwohner im Großraum 

Dublin), 
 Cork (120.000), Galway (72.000), Limerick (53.000), Waterford (46.000) 
 
Klima gemäßigt, kühle Sommer, milde Winter  
 Durchschnittstemperaturen in ° C: Januar 5°, April 8°, Juli 16°, Oktober 9°. 
 
Historischer und politischer Überblick 
Nach Jahrhunderten britischer Kolonialherrschaft wurde die irische Insel 1922 geteilt. Sechs 
Grafschaften im Nordosten der Insel verblieben auf Wunsch der protestantischen Mehrheit im 
1801 errichteten Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland (der Name wurde in der 
Folge in Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland geändert). Die übrigen 26 
Grafschaften der Insel (80 % der Gesamtfläche, 70 % der Gesamtbevölkerung) nahmen zunächst 
den Status eines Dominions im British Commonwealth unter der Bezeichnung Irish Free State an. 
1937 verabschiedete das Parlament eine republikanische Verfassung. Seit 1949 wird der Staat im 
Englischen als Republic of Ireland oder kurz Ireland bezeichnet. Der irische Name Éire wird nur in 
der irischen Sprache verwendet, er ist im Englischen unüblich. 
 
Nach der Verfassung aus 1937 und dem Republic of Ireland Act aus 1948 ist Irland eine 
parlamentarische Republik. Das Parlament (Oireachtas) besteht aus zwei Kammern: dem 
Abgeordnetenhaus (Dáil Éireann, 166 Abgeordnete) und dem Senat (Seanad Éireann, 60 
Senatoren). Die Legislaturperiode beträgt fünf Jahre. Die wichtigsten politischen Parteien sind 
Fianna Fáil (Nationale Christdemokraten), Fine Gael (Christdemokraten), Labour 
(Sozialdemokraten), Progressive Democrats (Liberale), Sinn Féin (Linksnational), Green Party 
(Grüne). Nach den letzten Parlamentswahlen am 5. Juni 2009 wurde erstmals die Fine Gael mit 
29,1% der Stimmen die stärkste politische Kraft. Die Fianna Fail folgt mit 24,1% (Quelle: Der Fischer 

Weltalmanach 2010).  
Die öffentliche Verwaltung ist stark zentralisiert. Staatsoberhaupt ist der in direkter Wahl für sieben 
Jahre bestellte Staatspräsident ohne Exekutivbefugnisse. Zurzeit übt Mary McAleese diese 
Funktion aus (seit 1997, 2004 im Amt bestätigt). Regierungschef ist der 2008 gewählte FF-
Vorsitzende Brian Cowen. 
 
Zu den wichtigsten Themen der irischen Außenpolitik gehören die Nordirlandfrage sowie die 
Zusammenarbeit mit der neu geschaffenen nordirischen Regierung. Am 8. Mai 2007 wurde der 
Friedensprozess in Nordirland mit der Bildung der neuen nordirischen Regierung offiziell zum lang 
ersehnten Erfolg geführt (Quelle: Auswaertiges Amt). 

In den vergangenen Jahren war die irische Europapolitik geprägt von der Diskussion über den 
Vertrag von Lissabon. Nach dem Scheitern einer ersten Volksabstimmung am 12. Juni 2008 
einigte sich der Europäische Rat im Juni 2009 darauf, dass weiterhin jedes Land – damit auch 
Irland – einen Kommissar benennen dürfe. Darüber hinaus erhielt Irland Zusicherungen zur 
Neutralität, zur Steuerpolitik und zu sozialen und ethischen Fragen. Bei einem zweiten 
Referendum am 2. Oktober 2009 erhielt der Vertrag eine deutliche Zustimmung von über 67 
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Prozent der abgegebenen Stimmen.Nach dem erfolgreichen Referendum will sich die Regierung 
nun wieder stärker den europäischen Sachfragen zuwenden (Quelle: Auswaertiges Amt). 

Mitgliedschaften in internationalen Organisationen 
EU (seit 1973), WTO, UNO und UN-Spezialorganisationen, OECD, IMF, IBRD, IFC, IDA, 
UNCTAD, BIS, EBRD, FAO, IAEA, ICAO, ITU, UNESCO, UPU, WMO. 
 
Besondere Abkommen 
Mitglied im Europäischen Währungssystem (EWS). 
 
Verkehrsabkommen 
COTIF, CMR, Internationales Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über 
Konnossements (Haager Regeln), Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die 
Beförderung im internationalen Luftverkehr (Warschauer Abkommen), IATA. 
 
Abkommen mit Deutschland 
 Doppelbesteuerungsabkommen. 
 
Internetlinks 
Central Statistics Office: http://www.cso.ie 
Homepage des irischen statistischen Zentralamtes –  hier können umfangreiche statistische Daten 
und Publikationen über Irlands Wirtschaft und Gesellschaft abgerufen werden 
 
Government of Ireland: http://www.irlgov.ie 
Offizielle Homepage der irischen Regierung – enthält wichtige Informationen über Politik und Staat 
sowie weiterführende Links. 
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WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN 
 
Bis in die 1950er Jahre war die Landwirtschaft Grundlage der irischen Volkswirtschaft. Inzwischen 
trägt der Sektor nur mehr 2,5% zum Bruttonationalprodukt bei. Wichtigster Wirtschaftssektor ist 
nunmehr der ständig an Bedeutung zunehmende Dienstleistungssektor mit einem Anteil von 45% 
am BIP, gefolgt vom Industriesektor mit einem Anteil von knapp 24%. Die dritte Position nimmt der 
Bereich Distribution, Transport und Kommunikation ein (16% Anteil am BIP). Der Baubereich 
erwirtschaftete zuletzt ca. 10% des irischen BIP, die öffentliche Verwaltung und Verteidigung 
liegen bei knapp über 4%.  
 
Staatsunternehmen spielen nach wie vor eine wichtige Rolle in der irischen Gesamtwirtschaft. U.a. 
sind der öffentliche Verkehr, einschl. der Eisenbahn, der nationalen Fluggesellschaft, Häfen und 
Flughäfen, und die Elektrizitätsversorgung in öffentlicher Hand. Momentan werden aber verstärkt 
Privatisierungsinitiativen gesetzt, v.a. im Verkehrsbereich. 
 
Neben den nicht unbeträchtlichen EU-Fördermitteln, die Irland seit seinem EU-Beitritt erhalten hat 
(netto ca. EUR 40 Milliarden; bis 2007 war Irland Nettoempfänger), haben vor allem die 
umfassenden Auslandsinvestitionen entscheidenden Anteil am rasanten wirtschaftlichen 
Aufschwung des Landes gehabt. Mit Hilfe attraktiver staatlicher Fördermaßnahmen wurde in den 
letzten 30 Jahren die Ansiedlung von mehr als 1.200 Tochterunternehmen ausländischer 
Konzerne bewirkt. Produktionsschwerpunkte sind chemische Erzeugnisse einschließlich 
Pharmazeutika, elektronische und elektrotechnische Produkte, Biotechnologie, Medizintechnik 
sowie Apparate- und Instrumentenbau. In letzter Zeit spielen die Ansiedlungen von internationalen 
Dienstleistungsunternehmen eine immer größere Rolle (z.B. IT-Unternehmen, Softwareentwickler, 
Call Centres). Mit staatlicher Förderung wurde insbesondere auch die Sparte „Internationale 
Finanzdienstleistungen“ entwickelt. In Dublin wurde ein International Financial Services Centre 
errichtet, in dem sich insgesamt mehr als 1.000 ausländische Finanzdienstleistungsunternehmen 
sowie Finanz- und Rechnungsabteilungen internationaler Firmen niedergelassen haben.  
 
Nach den Boomzeiten der 1990er Jahre mit zum Teil zweistelligen Wachstumsraten war Irland das 
erste Land in Europa, das im Zuge der internationalen Wirtschaftskrise in die Rezession gerutscht 
ist. Schon 2008 schrumpfte die irische Wirtschaft um 3%, 2009 verschlechterte sich die Situation 
noch weiter mit einem Minus von über 7%. Verantwortlich dafür war jedoch weniger die globale 
Finanzkrise als vielmehr der vorangegangene Verfall der heimischen Immobilienpreise und der 
dadurch ausgelöste Einbruch in der Bauwirtschaft. Während die Arbeitslosenrate über 12% 
kletterte und der Privatkonsum stark zurückgegangen ist, explodierte das Haushaltsdefizit, was die 
Regierung zu massiven Abgabenerhöhungen und Sparmaßnahmen veranlasst sah. Auch für 2010 
wird noch ein Schrumpfen der irischen Wirtschaft erwartet, erst ab 2011 sollten wieder moderate 
Wachstumsraten zu verzeichnen sein. 

Die Beziehungen zu den USA sind traditionell von besonderer Bedeutung (über 40 Mio. US-
Amerikaner sind irischer Abstammung); politisch wie wirtschaftlich besteht ein enges Verhältnis. 
Amerikanische Investitionen haben entscheidend zum irischen Wirtschaftsaufschwung seit Mitte 
der 80er Jahre (IT-Boom) beigetragen (55 Mrd. US-Dollar Direktinvestitionen) (Quelle: Auswaertiges 

Amt). 

Makroökonomische Daten 
 
  2006 2007 2008 s 2009 p 
BIP pro Kopf Euro 41.200 44.300 43.600 43.800 
Bruttoinlandsprodukt  Mrd. Euro 177,4 190,7 187,5 188,6 
Wachstumsrate BIP, real % 5,7 6,0 -2,0 -5,0 
Inflationsrate % 2,7 2,9 3,1 0,7 
Arbeitslosenquote % 4,5 4,6 6,5 9,7 
Quellen: Bayerische Landesbank, p = Prognose, s = Schätzung 
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BEDEUTENDE WIRTSCHAFTSSEKTOREN 
 
Die bedeutendsten Wirtschaftssektoren waren 2008 die Industrie mit 29,5 Prozent des BIP, wovon 
7,3 Prozent auf das Baugewerbe entfielen, sowie Verkehr und Kommunikation mit 13,8 Prozent 
des BIP. Fischerei, Land- und Forstwirtschaft hatten einen Anteil von 2,1 Prozent am BIP (Quelle: 

Auswaertiges Amt). 
 
Chemische Industrie 
Insbesondere die Pharmaproduktion verzeichnet seit Mitte der 80er Jahre eine hohe 
Wachstumsrate, begünstigt durch die Bemühungen der irischen Regierung, ausländische 
Investitionen ins Land zu holen. Inzwischen sind neun der zehn weltgrößten Pharmaunternehmen 
mit eigenen Produktionsstätten in Irland vertreten; sechs von zehn der weltweit meist verkauften 
Medikamente werden in Irland produziert. Ein Großteil der in Irland hergestellten Fabrikate wird 
exportiert, mehr als die Hälfte der irischen Gesamtexporte sind dem Chemiesektor zuzurechnen. 
 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige Irlands. 2007 
wurden Lebensmittel und Getränke im Wert von EUR 18,5 Mrd. hergestellt, fast die Hälfte davon 
ging in den Export. Der Beitrag der Branche zum Bruttoinlandsprodukt beläuft sich auf fast 10%. 
Wichtigste Erzeugnisse sind Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Getränke (v.a. Bier und Whiskey), 
Getränkekonzentrate und Süßwaren. 
 
Informations- und Kommunikationstechnik 
Dieser Sektor war eine der Säulen des irischen Wirtschaftswunders in den 1990er Jahren. Irland 
ist weltweit einer der größten Exporteure von Softwarepaketen. Die sieben international führenden 
Softwareanbieter sind in Irland mit eigenen Tochterunternehmen präsent. 
 
Elektronik- und Elektroindustrie 
Wichtigste Produkte dieses Bereichs sind elektronische Bauelemente, die zugleich auch im Export 
einen prominenten Rang einnehmen. Zu einem bedeutenden Produktionszweig mit starken 
Zuwachsraten hat sich die Medizintechnik entwickelt.  
 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist mit einem Anteil von fast 10% am irischen 
Bruttoinlandsprodukt einer der wichtigsten Industriezweige Irlands. Annähernd jeder zehnte 
Arbeitsplatz ist diesem Sektor zuzuordnen. Jährlich werden Lebensmittel im Wert von über  
EUR 7 Mrd. exportiert (also fast 10% der Gesamtexporte Irlands). Wichtigste Erzeugnisse sind 
Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Getränke (v.a. Bier und Whiskey), Getränkekonzentrate und 
Süßwaren. 
 
Bauwirtschaft 
Die Bauindustrie war während der letzten Jahre der Wachstumsmotor für die irische Wirtschaft. 
Fast ein Viertel des gesamten irischen Bruttonationalprodukts entfiel zuletzt auf diese Branche. 
Seit Ende 2007 kam es jedoch besonders im Hausbausektor zu starken Einbrüchen, ausgelöst 
durch fallende Immobilienpreise und verstärkt durch die internationale Finanzkrise, sodass die 
Bedeutung der Bauwirtschaft für die gesamte Wirtschaftsleistung deutlich abgenommen hat. 
 
Internetlinks 
Department of Enterprise, Trade and Employment: http://www.entemp.ie 
Website des irischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Arbeit – informiert über die 
Entwicklung der irischen Wirtschaft und einschlägige rechtliche Regelungen. 
 
Central Statistics Office: http://www.cso.ie 
Homepage des irischen statistischen Zentralamtes – hier können umfangreiche statistische Daten 
und Publikationen über Irlands Wirtschaft und Bevölkerung abgerufen werden. 
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Economic and Social Research Institute: http://www.esri.ie  
Irisches Wirtschaftsforschungsinstitut – bietet aktuelle Berichte und Statistiken über die irische 
Volkswirtschaft und einzelne wirtschaftliche Aspekte. 
 
 
 
AUSSENHANDEL 

Die irische Wirtschaft ist stark exportabhängig. 2009 betrug der Wert exportierter Waren etwa 91 
Mrd. Euro, der importierter Waren rund 68 Mrd. Euro.  

Die USA sind weiter der größte Exportmarkt für Irland, die Exporte dorthin lagen im Jahr 2008 bei 
16,4 Mrd. Euro und sind damit im Vergleich zu 2007 leicht gestiegen.  

Irland 
(in Mrd. Euro) 

2006 2007 2008 s 2009 p 

Export 83,4 86,5 89,0 91,0 
Import 58,0 62,5 65,0 68,0 
Saldo 25,4 24,0 24,0 23,0 
Quelle: Bayerische Landesbank, p = Prognose 
 
Wichtigste Handelspartner  

Importländer 
2008 

(in Mio. EUR) 
Anteil 
(in %) 

Exportländer 
2008 

(in Mio. EUR) 
Anteil 
(in %) 

Großbritannien 19,3 34 USA 16,4 19 
USA 6,8 12 Großbritannien 15,5 18 
Deutschland 4,6 8 Belgien 12,1 14 
VR China 4,0 7 Deutschland 6,0 7 
Niederlande 2,8 5 Frankreich 5,2 6 
Quelle: Der Fischer Weltalmanach 2010 
 
Die fünf wichtigste Im- und Exportgüter  

Import 
2008 

(in Mio. EUR) 
Anteil
(in %) 

Export 
2008 

(in Mio. EUR)
Anteil
(in %) 

Chemische 
Erzeugnisse 

8,5 15 Chemische Erzeugnisse 43,7 51 

Büromaschinen und 
EDV-Ausrüstungen 

6,8 12 
Büromaschinen und 
EDV-Ausrüstungen 

9,5 11 

Fertigwaren 6,8 12 Fertigwaren 8,6 10 
Mineralische 
Brennstoffe, 
Schmiermittel 

6,3 11 Nahrungsmittel, Tiere 6,9 8 

Nahrungsmittel 4,6 8 Elektrische Maschinen 5,2 6 
Quelle: Der Fischer Weltalmanach 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN  

in Zusammenarbeit mit AUSTRIAN TRADE der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 
 

http://www.esri.ie/


 9

AUSSENHANDEL MIT DEUTSCHLAND 
 
Die deutsch-irische Wirtschaftsbeziehungen haben eine lange Tradition. Im Jahr 2005 feierte die 
angesehene Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer ihr 25-jähriges Bestehen. 
Deutschland ist nach Großbritannien und den USA der drittgrößte Abnehmer irischer Produkte und 
auch der drittgrößte ausländische Investor. Mehr als 300 deutsche Unternehmen haben sich in 
Irland niedergelassen. Sie beschäftigen über 20.000 Personen. 
Wichtige deutsche Ausfuhrgüter sind Kfz, Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse. 
Deutschland importiert aus Irland Computer, Hard- und Software, Produkte der organischen 
Chemie und Maschinen. 
Seit Gründung des International Financial Services Center (IFSC) 1986 in Dublin mit günstigen 
steuerlichen Konditionen (10% Körperschaftssteuersatz, seit 01.01.2003 12,5%) haben sich über 
400 Firmen des Banken- und Versicherungsgewerbes in Dublin niedergelassen, davon 40 aus 
Deutschland. 15 der 35 größten Banken sind deutsche Niederlassungen, eine deutsche Bank hat 
mittlerweile ihren Hauptsitz in Irland (Quelle: Auswaertiges Amt). 
 
Deutschland - Irland 
(in Mrd. Euro) 

2006 2007 2008 s 2009 p 

Export 5,8 6,3 6,8 7,4 
Import 16,8 17,8 18,5 19,5 
Saldo -10,9 -11,5 -11,7 -12,1 
Quelle: Bayerische Landesbank 
 
Die fünf wichtigsten Im- und Exportprodukte von bzw. nach Irland 

Import 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil
(in %) 

Export 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil 
(in %) 

Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse 

7.934.948 57 Maschinen 503.609 14 

Chemische 
Erzeugnisse 

1.509.750 11 Sonstige Waren 426.606 12 

Datenverarbeitungsger
äte, elektr. U. opt. 
Erzeugnisse 

1.304.393 9 
Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse 

396.835 11 

Nahrungs- und 
Futtermittel 

923.203 7 
Datenverarbeitungsge
räte, elektr. u. opt. 
Erzeugnisse 

378.385 10 

Sonstige Waren 821.244 6 
Chemische 
Erzeugnisse 

316.994 9 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
 
 
AUSSENHANDEL MIT BAYERN 
 
Bayern - Irland 
(in Tsd. Euro) 

2005 2006 2007 2008* 2009* 

Export     618.312     722.703   868.772 770.881 506.988 
Import  1.715.959  1.855.969 2.215.125 1.493.799 1.522.498 
Saldo -1.097.647 -1.133.266   -1.346.353 -722.918 -1.015.510 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 
* Nach Vorgabe der EU wurde  die Güterklassifizierung für das Jahr 2009 geändert. Für das Jahr 2008 erfolgte vom 
Statistischen Bundesamt eine Umrechnung, mit der man 2008 und 2009 vergleichen kann. 
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Die fünf wichtigsten Im- und Exportprodukte von bzw. nach Irland 

Import 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil
(in %) 

Export 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil 
(in %) 

Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse 

631.649 41 
Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse 

149.728 30 

Datenverarbeitungsger
äte, elektr. u. opt. 
Erzeugn. 

279.168 18 Sonstige Waren 60.311 12 

Chemische 
Erzeugnisse 

236.472 16 Maschinen 59.772 12 

Sonstige Waren 154.010 10 
Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

57.165 11 

Nahrungsmittel und 
Futtermittel 

141.570 9 
Datenverarbeitungsge
räte, elektr. u. opt. 
Erzeugn. 

35.933 7 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
 
Internetlinks 
Central Statistics Office: http://www.cso.ie 
Homepage des irischen statistischen Zentralamtes – enthält umfangreiche Statistiken und Berichte 
über Irlands Wirtschaft inkl. Außenhandel. 
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INFORMATIONEN ZUR GESCHÄFTSABWICKLUNG UND MARKTBEARBEITUNG 
 
 
 Die irische Volkswirtschaft ist mit der britischen eng verflochten, eine Folge der 

geografischen Nähe und jahrhundertlangen britischen Herrschaft über die Insel. Dennoch ist 
Irland ein eigenständiger, wenn auch vergleichsweise kleiner Markt. 

 Die Kleinheit des Marktes bedeutet vielfach, dass dessen Bearbeitung in der Regel nur dann 
wirtschaftlich ist, wenn gleichzeitig der britische Markt bearbeitet wird. Technische 
Spezifikationen und Verbrauchergewohnheiten sind in beiden Märkten weitgehend gleich; 
der britische Markt kann somit als Teilmarkt für Irland angesehen werden, das gilt jedoch 
auch umgekehrt. 

 Grundsätzlich sucht der irische Händler/Abnehmer den direkten Kontakt zum deutschen 
Lieferanten, weil er fürchtet, über den britischen Vertriebspartner teurer einzukaufen. Die 
Zusammenarbeit mit deutschen Vertriebsniederlassungen in Großbritannien wird aber 
grundsätzlich akzeptiert. 

 Die Bearbeitung Irlands über den britischen Vertriebspartner wird in der Regel v.a. dann 
erfolgreich sein, wenn dieser eine eigene Vertriebsorganisation/lokalen Vertriebspartner in 
Irland besitzt. 

 Bei Produkten, deren Verkauf eine technische Beratung erfordert, kann es vorteilhaft sein, 
diese durch die Vertriebsniederlassung oder den Vertriebspartner in Großbritannien zu 
erbringen, den irischen Kunden aber von Deutschland aus zu beliefern. 

 Versuchen Sie, den Geschäftseinstieg möglichst hoch anzusetzen: Managing Director/ 
General Manager in Klein- und Mittelbetrieben, Purchasing Manager/Sales Manager in 
Großunternehmen. 

 Geschäftsbriefe, mit denen Sie Ihr Unternehmen und Ihr Angebot vorstellen, sollten sachlich 
und knapp formuliert sein. Nennen Sie den vollständigen Namen (Vor- und Zuname) des 
Adressaten und seine Funktionsbezeichnung (Managing Director, Purchasing Manager, 
etc.). Akademische und andere Titel werden nicht verwendet, weder bei der schriftlichen 
noch der mündlichen Anrede. Wenn Sie kein gedrucktes Firmenprofil haben, geben Sie 
zumindest das Gründungsjahr Ihres Unternehmens, die Anzahl der Mitarbeiter und die 
Länder, in denen Sie bereits erfolgreich sind, an. Schließen Sie eine faktenreiche, 
englischsprachige Produktinformation und allenfalls Referenzmaterial bei. Wenn eine 
englischsprachige Homepage existiert, weisen Sie unbedingt darauf hin; irische 
Geschäftsleute – auch im gehobenen Management – sind es durchaus gewohnt, sich selbst 
Informationen über das Internet zu besorgen. Signalisieren Sie auch, dass Sie bereit sind, 
den von Ihnen Angeschriebenen persönlich zu treffen, wenn Interesse an einer 
Geschäftsverbindung besteht. Vergessen Sie auch nicht anzugeben, auf welchen 
internationalen Messen Sie ausstellen. 

 Die Übermittlung von Prospekten und Preislisten allein führt normalerweise noch nicht zu 
Geschäftsverbindungen, erst Besuche vor Ort und persönliche Gespräche und 
Verhandlungen bringen Aussicht auf Erfolg. 

 Regelmäßige, persönliche Kontakte sind für das Funktionieren einer Geschäftsverbindung 
entscheidend. Irische Kunden erwarten eine entsprechende Eigeninitiative des 
ausländischen Anbieters. 

 
Landes- und Geschäftssprache 
Englisch; Irisch ist nach wie vor offizielle Landessprache, wird aber im täglichen Leben, mit 
Ausnahme einiger begrenzter Regionen an der Westküste, praktisch nicht mehr verwendet. 
 
Maße und Gewichte  
Traditionell Britisch, heute aber bereits weitgehend auf das metrische System umgestellt. 
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Normen 
Europäische und Internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken 
Transaktionskosten und fördern die Zusammenarbeit. 
Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Institution in Deutschland und vertritt die 
deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen Normungsorganisationen. Rund um die 
zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der Regel über den Beuth Verlag, eine 
Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung und zu Normungsverfahren, zu den 
Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, Lehrgänge, Seminare, Beratung und 
Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, Tel: 
+49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: postmaster@din.de, Internet: www.din.de. 
 
Generell sind noch britische Normen (British Standards = BS) und auf gewissen Gebieten (z.B. im 
Bausektor) auch eigene irische Normen (Irish Standards = IS) üblich. Diese werden nun jedoch 
Schritt für Schritt durch Europäische Normen (EN) ersetzt. 
 
Elektrogeräte, die mit dem CE-Prüfzeichen ausgestattet sind, können in der Regel ohne weiteres 
in Irland in den Verkehr gebracht werden. 
 
Währung 
1 Euro = 100 Cent 
 
Preiserstellung 
In EUR 
 
Zahlungskonditionen 
Als Lieferkondition sollte nach Möglichkeit CIF irischer Hafen vereinbart werden. 
 
Zu beachten ist auch die Möglichkeit einer Exportkreditversicherung. Dafür steht Ihnen in Bayern 
der private Versicherungsmarkt (Atradius, AKA, Coface) sowie die LfA Förderbank Bayern und das 
staatliche Exportgarantiesystem Euler Hermes oder KfW zur Verfügung. Während der private 
Versicherungsmarkt schwerpunktmäßig im Bereich der sog. „marktfähigen“ Risiken tätig ist, 
können bei Euler Hermes „nicht marktfähige“ Risiken unter Deckung genommen werden. 
 
Als „nicht marktfähig“ gelten Risiken außerhalb der EU und OECD mit Ausnahme von Südkorea, 
Mexiko und Türkei bzw. wenn die Risikodauer (Produktionszeitraum + Kreditlaufzeit) mehr als zwei 
Jahre beträgt. 
 
Die Zahlungskonditionen sind abhängig von der Kreditwürdigkeit des Abnehmers, sowie von der 
Art und dem Umfang des Geschäfts. Empfehlenswert ist v.a. bei Erstlieferungen die Einholung 
einer Kreditauskunft über den künftigen Geschäftspartner. 
 
Die Liefer- und Zahlungsbedingungen sollten jedenfalls schriftlich vereinbart werden, um das 
Risiko von späteren Zahlungsschwierigkeiten zu minimieren. 
 
Die Zahlungsmoral irischer Firmen liegt im gesamteuropäischen Vergleich im Mittelfeld. 50 bis 60 
Tage lassen sich mittelständische Betriebe durchschnittlich mit der Bezahlung ihrer Rechnungen 
Zeit, wobei dies Branchenweise unterschiedlich ist (teilweise sind Zahlungsziele bis zu 90 Tagen 
üblich). Bei Lieferungen auf offene Rechnung mit Zahlungszielen von mehr als einem Monat ist es 
üblich, dem irischen Kunden vor Fälligkeit eine Zahlungserinnerung in Form eines Kontoauszuges 
zu übermitteln. 
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Im August 2002 wurde die EU-Richtlinie über verspätete Zahlungen bei gewerblichen 
Transaktionen umgesetzt, die das maximale Zahlungsziel auf 30 Tage beschränkt. Für jeden Tag, 
den der Schuldner diese Frist überzieht, können somit Verzugszinsen eingefordert werden, derzeit 
sind dies 10,5% (gesetzlicher Verzugszinssatz 7% + EZB-Zinssatz für 
Hauptrefinanzierungsgeschäfte von dzt. 3,5%), soweit kein Vertrag besteht, in dem andere 
Zahlungsfristen und –modalitäten vereinbart wurden. 
 
Empfohlene Vertriebswege 
Die Vertriebskanäle sind in Irland im Wesentlichen die gleichen wie in anderen marktwirtschaftlich 
organisierten Ländern (Importeure/Großhändler, Vertreter/Handelsagenten auf Kommissionsbasis, 
Einschaltung anderer Vermittler bzw. Vertriebsfirmen, eigene Vertriebsorganisation). Der 
Spezialisierungsgrad ist aber mit Rücksicht auf die geringe Größe des Marktes vielfach geringer. 
Die dadurch beschränkten Beratungs- und Kundendienstkapazitäten können durch eine allenfalls 
vorhandene Vertriebsorganisation im Vereinigten Königreich unterstützt werden. 
 
Irische Vertriebsfirmen decken in der Regel das gesamte Gebiet der Republik Irland ab. Vielfach 
wird - v.a. bei größeren Firmen - auch Nordirland von der Republik aus mitbetreut. 
 
Bonitätsauskünfte 
Die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer besorgt gegen Kostenersatz unverbindliche 
Kreditauskünfte über eine irische Firmenauskunftei. 
 
Forderungseintreibung 
Zahlungsverzug ist in Irland nicht immer automatisch das Ergebnis von Zahlungsunwilligkeit oder 
Zahlungsunfähigkeit. Bisweilen resultiert eine verspätete Zahlung einfach aus dem häufig 
anzutreffenden lockeren Umgang mit Fristen im Allgemeinen. 
 
Als erster Schritt im Falle von Zahlungsschwierigkeiten bietet sich die Einschaltung der Deutsch-
Irischen Industrie- und Handelskammer an. Auf Basis von Rechnungs- und Korrespondenzkopien, 
möglichst mit Angabe des Ansprechpartners bei der irischen Firma, werden säumige Schuldner 
von der AHK Dublin zur Zahlung aufgefordert. Erst wenn die schriftlichen und mündlichen 
Mahnungen erfolglos bleiben, ist die Beauftragung eines Inkassobüros bzw. Rechtsanwaltes zu 
überlegen. Einschlägige Kontaktadressen können von der AHK Dublin angefordert werden. 
 
Werbung 
Fast zwei Drittel aller Werbemaßnahmen entfallen auf den Zeitungsmarkt, hier wiederum primär 
auf die nationalen, überregionalen Tageszeitungen. Die TV-Werbung macht ca. 20% der gesamten 
Werbeausgaben aus, die Radiowerbung hält einen Anteil von ca. 6%. 
 
Sowohl TV- als auch Radiowerbung sind – aufgrund der staken Konkurrenzsituation – 
vergleichsweise günstige Werbemöglichkeiten. In etwa 10% der Werbeausgaben werden für 
Outdoor-Werbung auf Plakatwänden und Transportmitteln aufgewendet. Vor der Aufnahme von 
Werbeaktivitäten ist die Beratung durch eine Werbeagentur vorteilhaft. Die irischen 
Werbeagenturen sind im Institute of Advertising Practitioners in Ireland zusammengeschlossen. 
Die AHK Dublin kann im Einzelfall für Werbe- oder Suchanzeigen geeignete Fachzeitschriften 
nennen. 
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Wichtigste Zeitungen 
 
Tageszeitungen 
 
The Irish Times 
The Irish Times Buildung 
PO Box 74 
24-28 Tara Street 
Dublin 2 
Tel: +353 1 6758000 
Fax: +353 1 6758036 
Website: http://www.ireland.com 
Auflage: 117.797 Stk. täglich 
 
Irish Independent 
Independent Newspapers (Ireland) Ltd. 
Independent House 
27-32 Talbot Street 
Dublin 1 
Tel: +353 1 7055333 
Fax: +353 1 8731787 
Website: http://www.independent.ie/ 
Auflage: 163.598 Stk. täglich 
 
Irish Examiner 
Examiner Publications Limited 
City Quarter 
Lapps Quay 
Cork 
Tel: +353 21 4272722 
Fax: +353 21 4273846 
Website: http://www.irishexaminer.com 
Auflage: 59.070  Stk. täglich 
 
Sonntagszeitungen 
 
Sunday Independent 
Independent Newspapers (Ireland) Ltd 
Independent House 
27-32 Talbot Street 
Dublin 1 
Tel: +353 1 7055333 
Fax: +353 1 7055779 
Website: http://www.independent.ie 
Auflage: 266.613 Stk. 
 
Sunday Tribune 
15 Lower Baggot Street 
Dublin 2 
Tel: +353 1 6314300 
Fax: +353 1 6314390 
Website: http://www.tribune.ie 
Auflage: 235.000 Stk. 
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Sunday Business Post  
80 Harcourt Street 
Dublin 2 
Tel: +353 1 6026000 
Fax: +353 1 6796496 
Website: http://www.thepost.ie 
Auflage: 52.115 Stk. 
 
e-trade-center (www.e-trade-center.com)  
Das e-trade-center ist die zentrale Geschäftskontaktbörse für grenzüberschreitende 
Kooperationen, Waren, Dienstleistungen und Consulting. Direkt über das Internet können hier rund 
um den Globus Geschäftsangebote veröffentlicht und abgefragt werden, kostenlos und 
unkompliziert. 
 
Die Vorteile des e-trade-centers für Geschäftskontakte: 
 Inserieren auf einer weltweit beworbenen Plattform  
 Direkter, unbürokratischer Kontakt zu neuen Geschäftspartnern  
 Keine überflüssigen Mehrfachanschreiben  
 Leichtes Auffinden Ihres Angebots durch einfache Suchkriterien  
 Zeitgemäße Form des E-Business  
 
Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer örtlichen IHK oder Handwerkskammer oder unter 
www.auwi-bayern.de → Ansprechpartner. 
 
Wichtigste Messen und Ausstellungen 
Irland ist kein ausgesprochener Messemarkt, es gibt nur wenige Messen von internationaler 
Bedeutung. Die größten Ausstellungen finden in den Räumlichkeiten der Royal Dublin Society 
RDS im Zentrum von Dublin statt, nähere Informationen finden sich auf der Homepage 
http://www.rds.ie. 
 
Ansonsten dominieren eher regionale und nationale Veranstaltungen, welche meist den Charakter 
von Publikumsmessen haben. 
 
Irische Firmenrepräsentanten besuchen dagegen regelmäßig die für Sie relevanten internationalen 
Fachmessen (v.a. in Großbritannien, Deutschland und Frankreich). Es empfiehlt sich daher, irische 
Kunden dorthin einzuladen, wenn Sie auf solchen internationalen Messen ausstellen. 
 
Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: www.auma.de. 
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Geschäftsbanken  
Die vier wichtigsten irischen Geschäftsbanken sind: 
 
Bank of Ireland Group 
Lower Baggot Street 
Dublin 2 
Tel: +353 1 6615255 
Fax: +353 1 6765445 
Website: http://www.bankofireland.ie 

Ulster Bank Ltd 
Ulster Bank Group Center 
Stephen Mullin 
Associate Director Inward Investment 
Georges Quay 
Dublin 2 
Tel.: +353 1 6084225 
E-Mail: Stephen.mullin@ulsterbank.com 
Website: http://www.ulsterbank.com 

  
AIB Group 
Bankcentre, 
Ballsbridge, Dublin 4 
Tel.: +353 1 6600311 
Fax: +353 1 6604715 
Website: http://www.aib.ie 

National Irish Bank 
3 rd Floor, International House,  
Harbourmaster Place, IFSC,  
Dublin 1 
Tel: +353 1 48400000 
Fax: +353 1 4385776 
Website: http://www.nib.ie 

 
Internetlinks 
Enterprise Ireland: www.enterprise-ireland.com 
Irische Unternehmens- und Exportförderungsagentur – Regierungsagentur zur Förderung irischer 
Exporte und neuer Technologien, stellt Kontakte zwischen irischen Unternehmen und 
ausländischen Geschäftspartnern her (u.a. auch deutsch). 
 
Chambers of Commerce of Ireland: http://www.chambers.ie  
Dachverband der Irischen Handelskammern – bietet Information über die irische Wirtschaft und 
Industrie und deren diverse Branchen sowie Kontakt zu den 53 lokalen Handelskammern Irlands. 
 
Dublin Chamber of Commerce: http://www.dublinchamber.ie 
Handelskammer Dublin – Homepage enthält umfangreiche Informationen über die Wirtschaft der 
Region Dublin. 
 
Irish Exporters Association: http://www.irishexporters.ie 
Homepage des Interessenverbands der irischen Exporteure – informiert über, und bietet Kontakt 
zu den wichtigsten exportorientierten Unternehmen Irlands. 
 
Central Bank of Ireland: http://www.centralbank.ie  
Irische Nationalbank – bietet umfangreiche volkswirtschaftliche Berichte und Statistiken 
 
Institute of Advertising Practitioners in Ireland – http://www.iapi.ie 
Branchenverband der irischen Werbeunternehmen – Mitgliederverzeichnis und weiterführende 
Informationen zur irischen Werbewirtschaft. 
 
Checkout Ireland: http://www.checkout.ie 
Führendes Handelsmagazin im Bereich Konsumgüter – enthält u.a. Marktberichte über diverse 
Branchen/Produkte des Konsumgüterhandels. 
 
Amarach: http://www.amarach.com 
Homepage des Consultingunternehmens Amarach – Irlands führender Anbieter von Marktstudien, 
Konsumertrend-Analysen und Industrieprognosen. 
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INFORMATIONEN ZUM ZOLL- UND AUSSENHANDEL 
 
Irland ist seit 1973 EU-Mitglied und unterliegt damit dem einheitlichen Zollregime der EU. Seit 
Vollendung des Europäischen Binnenmarktes am 1.1.1993 entfällt im innergemeinschaftlichen 
Warenverkehr die Aus- und Einfuhrabfertigung durch die nationalen Zollverwaltungen. Für Waren 
aus Nicht-EU-Ländern kommen die Zollsätze gemäß dem gemeinschaftlichen Zolltarif der EU zur 
Anwendung. 
 
Importbestimmungen 
Es sind die für den innergemeinschaftlichen Verkehr geltenden Einfuhrbestimmungen zu beachten. 
Die Einfuhr von Waren aus der EU ist somit weitgehend liberalisiert, d.h. es ist lediglich eine 
Importerklärung nötig. Geldmittel, sowohl in Euro als auch Fremdwährung, können unbeschränkt 
eingeführt werden. 
 
Für die Einfuhr von lebenden Tieren und Pflanzen ist eine Importgenehmigung vom Department of 
Agriculture, Veterinary Section (irisches Landwirtschaftsministerium) einzuholen. Die Einfuhr von 
frischem Fleisch, hitzebehandelten Fleischprodukten, Fleisch in Dosen und von Molkereiprodukten 
für Handelszwecke ist gestattet, sofern die Erzeugnisse von EU-approbierten 
Verarbeitungsbetreiben stammen. 
 
Zoll 
Wenn Waren, die sich in Deutschland im zollrechtlich freien Verkehr befinden, nach Irland versandt 
werden, gelten die Bestimmungen über den innergemeinschaftlichen Warenverkehr. Der Versand 
an ein irisches Unternehmen, welches zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und sich mit einer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ausweist (UID), erfolgt steuerfrei, der Erwerb unterliegt der 
irischen Mehrwertsteuer zum jeweils geltenden Satz. 
 
Neben umsatzsteuerrechtlichen Meldepflichten sind der innergemeinschaftliche Versand und 
Erwerb monatlich statistisch zu melden. 
 
Gegenstände für den persönlichen Bedarf können generell zollfrei eingeführt werden. 
 
Steuern und sonstige Einfuhrabgaben 
Ebenso wie der Erwerb im Inland ist der innergemeinschaftliche Erwerb von Waren durch irische 
Firmen mit folgenden Steuern belastet: 
 
Mehrwertsteuer (Value Added Tax = V.A.T.) 
 0% auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs, Bekleidung und Schuhe für Kinder bis zu 
      10 Jahren, Medikamente, Bücher, Düngemittel 
 4,8% auf lebende Tiere 
 13,5% auf Brennstoffe, Elektrizität, Zeitungen, Immobilien, Bauarbeiten;  
      Leistungen von Hotels, Restaurants und Autovermietern; div. Dienstleistungen von Friseuren, 
      Photographen, Putzereien, Fahrschulen; Reparatur- und Wartungsarbeiten 
 21% (Normalsatz) auf alle anderen Güter und Leistungen. 
 
Verbrauchssteuer (Excise Duty): 
 wird neben der Mehrwertsteuer auf alkoholische Getränke und Tabakwaren sowie 

Mineralölprodukte eingehoben. KFZ werden mit der VRT - Vehicle Registration Tax - belastet, 
die bei der Erstanmeldung eines Fahrzeuges zu entrichten ist. 
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Muster, Geschenke 
Muster werden nicht besteuert. Geschenke mit einem Nettowert bis zu EUR 20,- unterliegen nicht 
der Mehrwertsteuer; liegt der Wert über dieser Grenze, tritt volle Besteuerung ein. 
 
Begleitpapiere für den Warenversand 
Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr zwischen Unternehmen ist für eine steuerfreie Lieferung 
die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT number) des Lieferanten und des 
Käufers in der Faktura erforderlich. Zusätzlich ist ein Hinweis auf die Steuerfreiheit der Lieferung 
anzuführen. Die Rechnung muss weiters eine genaue Warenbezeichnung und alle 
handelsüblichen Angaben enthalten. 
 
Für Waren, die der Wertverzollung unterliegen, ist die Vorlage der Originalrechnung in englischer 
Sprache mit allen handelsüblichen Angaben erforderlich, die mit dem Worten „Original Invoice“ 
gekennzeichnet und ordnungsgemäß unterschrieben sein muss. Das Ursprungsland der Ware ist 
anzugeben. 
 
Ursprungszeugnisse sind in der Regel für EU-Ursprungswaren sowie für Waren, die sich in der EU 
im zollrechtlich freien Verkehr befinden (= bereits verzollte Waren) nicht erforderlich. Für Re-
Exporte können jedoch Ursprungszeugnisse in einfacher Ausfertigung verlangt werden. Für 
unverzollte Drittlandswaren sind Ursprungszeugnisse generell nicht vorgeschrieben, können aber 
in Einzelfällen verlangt werde (einfache Ausfertigung). Unterliegt die Ware einer 
Importbeschränkung, ist ein Ursprungszeugnis unbedingt nötig. 
 
Verpackungsvorschriften, Markierung, Ursprungsbezeichnungen 
Zu beachten ist die EG-Verpackungsrichtlinie 94/62. Seit Mai 1998 ist derjenige für die Entsorgung 
der Verpackung verantwortlich, der die Waren in den Verkehr bringt. Es bestehen daher 
Regelungen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Verpackungsabfällen und die 
Pflicht, Verpackungen wieder zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. 
 
Heu, Stroh und Torfmoos-Streu sind als Verpackungsmaterial verboten. Als Heu gelten auch 
folgende Materialien: Gras, Moos, Binsen, Farn, Reet, Heide, Luzernen-Mehl und Oberflächen-
Erde, die Graswurzeln und andere kleinere Pflanzen jeglicher Art enthält. 
 
Es bestehen keine Sondervorschriften für die Markierung. Die Ursprungsbezeichnung muss auf 
Waren angebracht werden, die ebenso irischen Ursprungs sein könnten. Mit dem Ursprungsland 
gekennzeichnet werden müssen u.a. Haushaltsgeräte, Teppiche, Strickerzeugnisse u.Ä., 
Strumpfwaren, Schuhe und Kekse. 
 
Besondere Bestimmungen 
Für Gold- und Silberwaren sind Sonderbestimmungen zu beachten. 
 
Für die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnisse gilt die EG-Verordnung Nr. 
1760/2000. Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sind gemäß EWG-Verordnung 2081/92 zu 
etikettieren. 
 
Für gefährliche Stoffe und Produkte gelten besondere Vorschriften zur Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung, wonach u.a. die Kennzeichnung in der Sprache des Einfuhrlandes verlangt 
werden kann. 
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Internetlinks 
Department of Agriculture and Food: http://www.agriculture.gov.ie 
Homepage des irischen Landwirtschaftsministeriums – informiert über Einfuhrbestimmungen von 
Lebensmitteln, lebenden Tieren, etc. 
 
Office of the Revenue Commissioners: http://www.revenue.ie 
Homepage des irischen Finanzministeriums – informiert über irische Steuern und Abgaben, und 
bietet einen umfassenden Online-Service (u.a. auch deutsch). 
 
REPAK: http://www.repak.ie 
Organisation zur Förderung der Umsetzung der Richtlinien zur Sammlung und Verwertung von 
Verpackungsmüll. 
 
 
 
 
KORRUPTION – EIN VERMEIDBARES UND GEFÄHRLICHES ÜBEL 
 
Korruption ist kein Kavaliersdelikt oder ein „notwendiges Übel“ im Geschäftsleben, sondern kann 
strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen. Das gesetzliche Umfeld hat sich in letzter Zeit 
deutlich verschärft. 
 
 Aufgrund der OECD- und UN-Konventionen gegen Korruption, des EU-

Bestechungsgesetzes und des deutschen Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (IntBestG) ist Korruption in Deutschland strafrechtlich verfolgbar, auch wenn 
sie im Ausland begangen wurde. 

 Bestechungshandlungen können mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden, in besonders schweren Fällen droht sogar eine 
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. 

 Darüber hinaus drohen steuerliche Nachforderungen. 
 Ihre Exportversicherung erlischt, wenn das Geschäft durch Korruption zustande kam. 

 
Deshalb sollten Sie folgendes beachten: 
 Entwerfen Sie eine Antikorruptionspolitik für Ihr Unternehmen und schulen Sie Ihre in- und 

ausländischen Mitarbeiter und Vertreter darin. 
 Informieren Sie alle Ihre Geschäftspartner über Ihre Antikorruptionspolitik. 
 Bei Vertreter- und Beraterhonoraren etc. wird auf die Branchenüblichkeit abgestellt. Sollten 

sie unverhältnismäßig hoch sein, können darin versteckte Bestechungsgelder vermutet 
werden.  

 Auch bei Geschenken und sonstigen Zuwendungen ist Vorsicht geboten. 
 
Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Merkblatt „Korruption im 
Auslandsgeschäft“ im Außenwirtschaftsportal Bayern unter: www.auwi-bayern.de (> 
Exportgeschäfte > Geschäftsabwicklung > Zölle, Steuern und Kontrollen).  
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RECHTSINFORMATIONEN 
 
Das Rechtssystem der Republik Irland beruht nicht nur auf vom Parlament erlassenen Gesetzen, 
sondern auch, im Unterschied zu Rechtssystemen Kontinentaleuropas, auf von irischen Gerichten 
erlassenen Urteilen (common law). Es kommt das Prinzip des richtungweisenden Präzedenzfalles 
zur Anwendung (case law), d.h. bestehende Urteile haben die Kraft eines Gesetzes und werden 
als Grundlage für die Entscheidung gleicher oder ähnlich gelagerter Sachverhalte herangezogen. 
 
Die Durchsetzung von Rechtsansprüchen ist zeitraubend und kostspielig und gestaltet sich im 
Allgemeinen schwierig, da das Verfahrensrecht oft den Beklagten begünstigt. Zu beachten ist 
außerdem, dass die obsiegende Partei grundsätzlich nur den Ersatz der Verfahrenskosten 
zugesprochen bekommt, d.h. jener Kosten, die für die Führung des Prozesses unvermeidlich 
waren. Die reinen Beratungsgebühren sind grundsätzlich jedoch von jeder Partei selbst zu tragen. 
 
Vertreterrecht 
Das Handelsvertreterrecht ist durch die Richtlinie des EG-Rates 86/653 EWG vom 18.12.1986 für 
alle Mitgliedstaaten in den wesentlichen Punkten einheitlich geregelt. Irland hat die Richtlinie mit 
der Verordnung des Wirtschaftsministers "European Communities (Commercial Agents) 
Regulations 1994" vom 21.2.1994 in das nationale Recht übernommen. Das irische 
Handelsvertreterrecht war bis dahin gesetzlich nicht geregelt. Das neue Recht findet nunmehr 
auch auf Verträge Anwendung, die vor dessen Inkrafttreten abgeschlossen wurden. Ein 
Handelsvertretervertrag im Sinne der Verordnung kommt nur dann zustande, wenn er in 
schriftlicher Form errichtet wird. Anders als früher gibt es eine Mindestkündigungsfrist und 
Abfertigungsansprüche des Vertreters bei Vertragsbeendigung. 
 
Patent-, Marken- und Musterrecht  
 
Patente 
Die Rechtsgrundlage des irischen Patentrechts bilden der Patents Act 1992 sowie die Patents 
Rules 1992. Eine Erfindung ist dann patentfähig, wenn sie neu ist, eine schöpferische 
Weiterentwicklung beinhaltet und geeignet ist, gewerblich verwertet zu werden. Die Schutzdauer 
für ein neues Patent beträgt 20 Jahre. Grundsätzlich wird keine Verlängerung dieser Schutzdauer 
gewährt. Daneben besteht die Möglichkeit, ein Patent mit nur zehnjähriger Schutzdauer zu 
beantragen (short-term patent), das an weniger strenge Voraussetzungen als das Patent mit 20-
jähriger Schutzdauer gebunden ist. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um eine offensichtliche 
Neuheit handeln muss. Das diesbezügliche Patentierungsverfahren ist kürzer und auch die 
Gebühren sind nur halb so hoch. 
 
Zuständig für Anmeldungen ist das: 
 
Patent Office 
Controller of Patents, Designs and Trade Marks 
Government Buildings, Hebron Road 
Kilkenny 
Tel.: +353 56 7720111 
Fax: +353 56 7720100 
E-Mail: patlib@entemp.irlgov.ie 
Website: http://www.patentsoffice.ie 
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bzw. für Auskünfte: 
 
Patent Office Information Centre 
Ground Floor, The Earlsfort Centre 
Lower Hatch Street 
Dublin 2 
Tel.: +353 1 6312603 
Fax: +353 1 6312551 
E-Mail: patdub@entemp.ie 
Website: http://www.patentsoffice.ie  
 
Für die Antragstellung empfiehlt sich die Einschaltung eines Patentanwalts (patent agent). 
Antragsteller, die weder eine Betriebsstätte noch einen Wohnsitz in Irland haben, müssen 
verpflichtend durch einen Patentanwalt vertreten werden. Das Patents Office stellt auf Anfrage 
eine Liste von Patentanwälten zur Verfügung. 
In Irland ansässige Unternehmen genießen Steuerfreiheit für Patentvergütungen aus bestimmten 
in Irland entwickelten Erfindungen. Auch Dividenden aus derart begünstigten Quellen sind befreit. 
 
Das Europapatent wird von der Europäischen Patentorganisation in München für jedes der im 
Antrag benannten Vertragsländer erteilt. 
 
Europäisches Patentamt  
80298 München, Deutschland 
Tel. : +49-89/23 99-0 
Fax: +49-89/2399-4560 (Verwaltung)  
Fax: +49-89/2399-4465 (Patent)  
EPA-Kundenbetreuung 
Tel. : +49-89/23 99-4636. 
 
Die Republik Irland hat folgende internationale Vereinbarungen ratifiziert: 
 
 Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 and 1967 
 Convention of the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions 

1963 
 Strasbourg Agreement 1971 
 Locarno Agreement 1968 
 European Patent Convention 1973 (ratifiziert 1992) 
 Patent Co-Operation Treaty (ratifiziert 1992). 
 
Markennamen  
Das Warenzeichenrecht ist im Trademarks Act 1996 geregelt, der auf der EU-Richtlinie zum 
Markenschutz beruht. 
 
Zwei Voraussetzungen werden für den Schutz aufgestellt: 
 Das geschützte Zeichen muss graphisch darstellbar sein und 
 durch das Zeichen ist eine Unterscheidung zwischen Gütern und Dienstleistungen des 

Unternehmens und denen anderer Unternehmen möglich. 
 
Anträge sind ebenfalls an das Patents Office, Controller of Patents, Designs and Trade Marks, zu 
richten. Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre ab dem Tag der Eintragung; eine Verlängerung um 
weiter zehn Jahre ist möglich. Anwaltszwang besteht nicht, jedoch ist die Einschaltung eines auf 
Warenzeichen spezialisierten Patentanwalts empfehlenswert (trade mark agent), eine Aufstellung 
solcher Anwälte kann vom Patents Office angefordert werden. 
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Ebenso wie das Patentrecht wurde auch das Markenrecht in der EU harmonisiert. Für den 
administrativen Vollzug wurde das Europäische Markenamt mit Sitz in Alicante, Spanien, 
eingerichtet, welches 1996 seine Tätigkeit aufgenommen hat. 
 
Musterrecht 
Die gesetzliche Grundlage des irischen Musterrechts bilden der Industrial and Commercial 
Property (Protection) Act 1927 (novelliert 1957), die Design Rules von 1927 und 1987 und der 
Copyright (Amendment) Act 1987. Anmeldebehörde ist das Patents Office. Voraussetzung für die 
Eintragung ist, dass das Design neu ist und zuvor noch nicht veröffentlicht wurde. Die erstmalige 
Schutzdauer beträgt fünf Jahre und ist danach zweimal um je fünf Jahre verlängerbar. Die 
Auslandspriorität für das Muster erstreckt sich über sechs Monate ab Hinterlegung. 
 
Wechsel- und Scheckrecht 
Eine Besonderheit Irlands ist die noch immer sehr große Beliebtheit des Schecks, auch wenn 
dieser in jüngster Zeit schrittweise durch alternative Zahlungsmethoden ersetzt wird (Kredit- bzw. 
Debitkarten, Direktüberweisungen). Die Bezahlung mit Scheck ist aber speziell bei einmaligen, 
größeren Beträgen sowie für Zahlungen an Lieferanten immer noch Standard.  
 
Der sog. Bankscheck (bank draft) ist die sicherste Form der Zahlungsabsicherung. Dies ist eine Art 
Schuldschein, eine von einer Zweigstelle einer Bank auf die Hauptverwaltung oder andere 
Zweigstelle gezogene Zahlungsanweisung. Die Bank des Käufers verpflichtet sich, eine bestimmte 
Summe zu zahlen. Im Gegensatz zum normalen Scheck stellt der Bankscheck eine vertragliche 
Zahlungsverpflichtung der Bank selbst dar und ist daher quasi so gut wie Bargeld. 
 
Die Ausstellung von Wechseln ist in Irland wenig gebräuchlich. Die rechtlichen Bestimmungen 
finden sich im „Bills of Exchange Act 1882“ und im „Cheques Act 1959“. Besonderheiten im 
irischen Wechselrecht bestehen - in Abweichung zum Genfer Wechsel- und 
Scheckrechtsabkommen - beim Fälligkeitstag. Ein Wechsel wird grundsätzlich erst drei Tage nach 
dem auf dem Wechsel festgeschriebenen Zahlungstermin (“date for payment“) fällig. Dies gilt nicht 
für Sichtwechsel oder falls das Wort “fixed“ nach dem “date for payment“ erscheint. Falls einer der 
drei Tage ein Feiertag ist, kann sich der Fälligkeitstag um einen Tag nach vorne oder nach hinten 
verschieben, je nachdem, um was für einen Feiertag es sich handelt. 
 
Der Wechsel muss für seine Gültigkeit vergebührt werden (stamped by Revenue Commissioner). 
Er ist frei übertragbar und drei Tage nach der fixierten Zahlung auch einklagbar. In Irland existiert 
jedoch kein abgekürztes Wechselverfahren, d.h. man muss den „normalen“ Gerichtsweg 
beschreiten um Zahlung zu erhalten. Hier gilt der Wechsel als bevorzugtes Beweismittel. 
 
Eigentumsvorbehalt  
Der einfache Eigentumsvorbehalt ist rechtlich grundsätzlich anerkannt. Eine diesbezügliche 
Erklärung auf der Faktura genügt jedoch nicht. Es ist eine schriftliche Vereinbarung des 
Eigentumsvorbehaltes erforderlich, welche von beiden Vertragsparteien unterzeichnet werden 
muss. Um Auslegungsschwierigkeiten und möglicherweise daraus entstehende Nachteile zu 
vermeiden, sollten die Geschäftsbedingungen und somit auch die Eigentumsvorbehaltsklausel in 
englischer Sprache verfasst werden, wobei für eine fachgerechte Übersetzung gesorgt werden 
sollte. Falls die Verkaufsbedingungen und somit die Eigentumsvorbehaltsklauseln nur in deutscher 
Sprache abgefasst sind, sollte an klar ersichtlicher Stelle unbedingt ein Hinweis auf die 
üblicherweise auf der Rückseite von Auftragsbestätigungen etc. aufscheinenden 
Verkaufsbedingungen, etwa in der Form: „subject to our conditions of sale overleaf“, erfolgen. 
Empfehlenswert ist es, bereits mit der Auftragsbestätigung eine Anerkennung der 
Geschäftsbedingungen unterzeichnen zu lassen. 
Bei der Abfassung einer auf den Einzelfall angepassten Eigentumsvorbehaltsklausel wird 
jedenfalls empfohlen, einen irischen Anwalt heranzuziehen. 
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Im Falle des gutgläubigen Erwerbes einer unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sache durch Dritte 
und bei einer Verarbeitung der Sache geht das Eigentum im Regelfall unter. Der einfache 
Eigentumsvorbehalt ist in diesen Fällen wirkungslos. Die Vereinbarung eines verlängerten bzw. 
erweiterten Eigentumsvorbehaltes ist für solche Fälle zwar möglich, jedoch äußerst kompliziert. Zu 
beachten ist des Weiteren, dass die Eigentumsfrage immer nach irischem Recht beurteilt wird 
(Prinzip des lex rei sitae). 
 
Devisenrecht  
Seit Beginn 1993 sind sämtliche Beschränkungen im internationalen Devisenverkehr aufgehoben. 
Es bestehen auch keine Meldeerfordernisse. Zahlungen für Waren und Dienstleistungen 
unterliegen keinerlei Transferbeschränkungen. 
 
Bestimmungen für Montagearbeiten  
Jede ausländische Firma, die in der Republik Irland Montage-, Reparatur- oder Servicearbeiten 
durchführen will, muss unabhängig von der Auftragshöhe eine irische Umsatzsteuernummer 
beantragen. 
 
Konkursrecht  
Die rechtlichen Bestimmungen finden sich im Companies Act 1963 in der Fassung 1990. 
Das irische Konkursrecht unterscheidet zwischen der 
 Voluntary Liquidation (außergerichtliche Liquidation) und der 
 Compulsory Liquidation (gerichtliche Liquidation). 
 
1) Voluntary liquidation: 
 In diesem Fall beschließen die Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung die 

Auflösung des zahlungsunfähigen Unternehmens und berufen eine Gläubigerversammlung ein. 
Der Konkursverwalter (liquidator) wird von den Gesellschaftern oder den Gläubigern bestellt. 
Die rechtlichen Konsequenzen beginnen mit dem Tag des Auflösungsbeschlusses (keine 
Rückwirkung). 

 
2) Compulsory liquidation: 
 Das gerichtliche Konkursverfahren wird gewöhnlich auf Antrag eines oder mehrerer Gläubiger, 

die erfolglos die Bezahlung ihrer Forderungen betrieben haben, und in bestimmten Fällen vom 
Department of Enterprise and Employment eingeleitet. Der Konkursverwalter (liquidator) wird in 
diesem Fall vom Gericht bestellt. 

 
Wird der Konkursantrag von Gläubigerseite gestellt, kann die Unternehmensleitung einen 
Aufschub des Konkursverfahrens (court protection) beantragen. Das Gericht setzt in diesem Fall 
einen Examiner (eine Art Ausgleichsverwalter) ein, der einen Umschuldungsplan erstellt, sofern 
das Unternehmen sanierungsfähig ist. 
 
Das irische Konkursrecht kennt Aussonderungsansprüche für besicherte Forderungen sowie 
bevorrechtete Forderungen, die vorab voll befriedigt werden. Alle anderen Forderungen werden 
aus dem Rest des Vermögens anteilmäßig bezahlt. Forderungen sind beim Konkursverwalter 
(liquidator) unter Nachweis des Rechtsanspruches anzumelden. Waren unter Eigentumsvorbehalt 
werden ausgesondert, sofern dieser anerkannt wird. 
 
Zwangsverwaltung (Receivership) 
Die Geschäftsführung eines insolventen Unternehmens kann temporär von einem Receiver 
übernommen werden. Dieser wird von einem besicherten Gläubiger (meistens eine Bank) 
aufgrund einer anlässlich der Kreditgewährung für den Fall der Zahlungsunfähigkeit getroffenen 
Vereinbarung eingesetzt. Hauptaufgabe des Receivers ist es, dafür zu sorgen, dass die Forderung 
des besicherten Gläubigers einbringlich gemacht wird. Receiverships enden meist mit der 
Liquidation des Unternehmens, da die Receiver kaum in der Lage sind, das Unternehmen zu 
sanieren. Ein Eigentumsvorbehalt ist dem Receiver bekannt zu geben. 
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Prozessrecht  
Bei Verfahren vor Gericht ist die Einschaltung eines Anwalts erforderlich. Entsprechend der 
britischen Rechtstradition ist zwischen Solicitor und Barrister zu unterscheiden. Der Solicitor ist der 
eigentliche Rechtsberater des Klienten, der Barrister vertritt den Klienten vor Gericht, ohne dass er 
mit diesem direkt in Kontakt tritt. Die Anwaltskosten richten sich hauptsächlich nach dem Umfang 
der Tätigkeit und erst an zweiter Stelle nach dem Streitwert. Die obsiegende Partei erhält nur den 
Ersatz der Verfahrenskosten zugesprochen, d.h. jener Kosten, die für die Führung des Prozesses 
unvermeidlich waren. Die Beratungsgebühren sind jedoch grundsätzlich auch von der 
obsiegenden Partei selbst zu tragen. Bei Streitigkeiten mit geringem Streitwert lohnt sich eine 
gerichtliche Verfolgung daher nicht. Nachdem es in Irland keine gesetzliche Gebührenordnung für 
Anwaltshonorare gibt, ist es jedenfalls anzuraten, die Honorarfrage vorab abzuklären. 
 
Schiedsgerichtsbarkeit 
Irland hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene 
Schiedssprüche anzuerkennen und zu vollstrecken. 
 
Es kann im Vertrag mit Ihrem ausländischen Vertragspartner natürlich trotz der o.a. Fakten die 
Zuständigkeit der Internationalen Handelskammer (ICC) oder eines anderen Schiedsgerichts 
vereinbart werden. 
 
Die Internationale Handelskammer ist eine weltweit vertretene Organisation und hat aus 
historischem Zufall heraus ihren Sitz in Paris. 

 
Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
" All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 
arbitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Die Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 
Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 
 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 
 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 
 
Detaillierte Auskünfte: 
 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  

Wilhelmstr. 43G, 10117 Berlin, Tel. +49 30 200 7363 00, Fax: +49 30 200 7363 69,  
E-Mail: icc@icc-deutschland.de, Internet: www.icc-deutschland.de. 
German-Irish Chamber of Industry and Commerce 
46 Fitzwilliam Square, DUBLIN 2, IRLAND, Tel.: +353 1 6424-300, Fax: +353 1 6424-399,  
E-Mail: info@german-irish.ie, Internet: http://irland.ahk.de. 

 
Firmengründung durch Ausländer 
Grundsätzlich sind Ausländer bei der Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten Inländern gleichgestellt. 
Die Gründung einer Tochtergesellschaft erfolgt in Irland am häufigsten als Private Limited 
Company (Plc). Diese entspricht der deutschen GmbH. Die Gesellschaft hat aus mindestens 
einem Gesellschafter, zwei Direktoren und einem Company Secretary, welcher auch einer der 
Direktoren sein kann, zu bestehen. Beschränkungen bezüglich Nationalität der Gesellschafter gibt 
es nicht. Beide Direktoren müssen natürliche Personen sein. Zumindest ein Direktor muss in Irland 
ansässig sein. Jedoch kann stattdessen für den Direktor eine Sicherstellung in Form eines sog. 
“Bond“ beantragt werden. Dies ist eine Art Versicherung, die einen Betrag von EUR 25.000 
abdecken muss. 
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Das Mindestkapital beträgt lediglich zwei Euro; es muss bei der Gründung eingezahlt werden. Die 
Errichtung einer Zweigniederlassung eines deutschen Unternehmens ist ebenfalls problemlos 
möglich. 
 
Investitionen, Joint-Ventures 
Investitionen durch Ausländer sind vollkommen liberalisiert. Dies gilt auch für Beteiligungen an 
bereits bestehenden irischen Unternehmen bzw. Firmenübernahmen. Der Erwerb von Land und 
Immobilien im Stadtgebiet ist unbeschränkt möglich. Landwirtschaftliche Flächen können nur mit 
einer Genehmigung der Land Commission gekauft werden. 
 
Auslandsinvestitionen werden vom irischen Staat großzügig gefördert. Gütererzeugende 
Unternehmen und für Klienten im Ausland tätige Dienstleistungsunternehmen 
(Finanzdienstleistungen, Computer-Software), die vor dem 23.7.1998 etabliert wurden, zahlen eine 
ermäßigte Körperschaftssteuer von 10%. Dieser begünstigte Satz gilt bis Ende 2010, danach 
kommt der allgemeine Körperschaftssteuersatz von 12,5% zur Anwendung. 
 
Die staatliche Betriebsansiedlungsagentur Industrial Development Agency (IDA Ireland) unterstützt 
prospektive Investoren in Form von Beratungsleistungen und finanziellen Zuwendungen (z.B. 
Ausbildungszuschüsse, zinsgünstige Kredite).  
 
Lizenzvergabe 
Lizenzverträge müssen beim Patents Office eingereicht werden. Lizenzgebühren für die 
Verwertung eines Patents werden mit 35% besteuert, sofern die Lizenzvergabe aus dem Ausland 
erfolgt. Lizenzgebühren für in Irland entwickelte Patente sind steuerfrei. 
 
Rechtsanwälte (deutschsprachig) 
Fragen Sie auch bei der Deutsch-Irischen Industrie- und Handelskammer in Dublin. 
 
Duncan Grehan and Partners 
24 Suffolk Street 
Dublin 2 
Tel.: +353 1 6779078 
Fax: +353 1 6779076 
Kontakt: Mr Duncan Grehan 
E-Mail: dgrehan@duncangrehan.com  
http://www.duncangrehan.com  
 

William Fry Solicitors & Tax Advisers 
Fitzwilton House 
Wilton Place 
Dublin 2 
Tel.: +353 1 6395000 
Fax: +353 1 6395333 
Kontakt: Ms Ursula Tipp 
E-Mail: ursula.tipp@williamfry.ie 
http://www.williamfry.ie 
 

Internetlinks 
Department of Enterprise, Trade and Employment: http://www.entemp.ie 
Website des irischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Arbeit – informiert über die 
Entwicklung der irischen Wirtschaft und über staatliche Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung 
und des Arbeitnehmerschutzes bzw. über die einschlägigen rechtlichen Regelungen. 
 
Comhairle: http://www.citizensinformationboard.ie/ 
Nationale Bürgerberatungsstelle für Rechts- und Sozialangelegenheiten - die Homepage bietet 
unter anderem drei elektronische Datenbanken, die Informationen und Publikationen in den 
Bereichen Soziales, Kommunales, Recht und Justiz, Versicherung und Vorsorge, Beschäftigung, 
etc., enthalten (Citizen Information Database, Database for the Community and Voluntary Sector, 
OASIS). 
 
University College Cork UCC, Law Faculty: http://www.irishlaw.org  
Die von der Rechtsfakultät der Universität Cork initiierte Homepage gibt einen umfassenden 
Überblick über das irische Recht. 
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INFORMATIONEN FÜR GESCHÄFTSREISEN 
 
 
Sowohl während der Vorbereitungen für Ihre Reise als auch während Ihres Aufenthaltes im 
Ausland steht Ihnen die Deutsch-Irische IHK mit ihrem Service zur Verfügung. 
 
 
Deutsch-Irische Industrie- und 
Handelskammer 

46 Fitzwilliam Square 
Dublin 2 
IRLAND 

Telefon: +353 1 6424-300 
Telefax: +353 1 6424-399 
E-Mail: info@german-irish.ie 
Internet: http://irland.ahk.de/ 
Lageplan: 

 
 
Sonstige wichtige Adressen 
 
Botschaft der 31 Trimleston Avenue 
Bundesrepublik Deutschland Booterstown 
 Blackrock 
 Co. Dublin 
 Tel.: +353 1 2693011 
 Fax: +353 1 2693946 
 E-Mail: info@dubl.diplo.de 
 
Österreichische Botschaft in Irland Österreichische Botschaft Dublin 
 15 Ailesbury Court 
 93 Ailesbury Road  
 Dublin 4, IRLAND 
 Tel.: +353 1 2694577 oder 2691451 
 Fax: +353 1 2830860 
 E-Mail: dublin-ob@bmaa.gv.at 
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Schweizerische Botschaft 6 Ailesbury Road 
 Dublin 4 
 Tel.: +353 1 2186382 
 Fax: +353 1 2830344 
 E-Mail: dub.verterung@eda.admin.ch 
 
Botschaft von Irland in Berlin Friedrichstr. 200 
 10177 Berlin 
 Tel.: +49 (0)30 220720 
 Fax: +49 (0)30 22072299 
 E-Mail: berlin@dfa.ie 
  
 
Angenehmste Reisezeit, Kleidung  
Grundsätzlich das ganze Jahr über (die durchschnittlichen Temperaturen schwanken von + 5C im 
Januar bis + 16C im Juli). Die Kleidung sollte möglichst dem häufigen Regen und dem windigen 
Wetter angepasst sein. 
Zu vermeiden sind Feiertagsperioden wie Weihnachten, Ostern, Bank Holidays und die 
Ferienmonate Juli und August. 
 
Einreisebestimmungen  
Es genügt der Vorweis eines gültigen Reisepasses. 
Irland ist Mitgliedsstaat der Europäischen Union, es sind daher die für den innergemeinschaftlichen 
Verkehr geltenden Einfuhrbestimmungen zu beachten. 
Gegenstände für den persönlichen Bedarf können zollfrei eingeführt werden. Die private Einfuhr 
von frischem Fleisch ist verboten. Die Mitnahme von hitzebehandelten Fleischprodukten, Fleisch in 
Dosen sowie die Einfuhr von Molkereiprodukten ist gestattet, sofern die Erzeugnisse von EU-
approbierten Verarbeitungsbetrieben stammen. Verboten ist auch die  Einfuhr von Waffen, mit 
Ausnahme von Jagdwaffen. Für Jagdwaffen muss eine Genehmigung beim zuständigen irischen 
Justizministerium (Department of Justice, Equality & Law Reform; Firearms Section, 72-76 St. 
Stephens Green, Dublin 2, Tel. +353 1 6028202, Fax: +353 1 6615461,  www.justice.ie). 
 
Haustiere wie Hunde und Katzen können von Deutschland und allen anderen EU-Mitgliedsstaaten 
aus direkt nach Irland mitgebracht werden. Die Tiere müssen nicht mehr in Quarantäne. Sie 
benötigen jedoch einen gültigen EU Pet Reisepass (Identifizierung des Tieres durch Mikrochip, 
Impfung, Bluttests, Gesundheitszeugnis und Bescheinigung über Freiheit von Zecken, Flöhen und 
Wurmbefall). Auskünfte erteilen Tierärzte und die Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in 
2340 Mödling, Robert Kochgasse 17 (Tel.: 02236 22411). Ausführliche Informationen findet man 
auf der Homepage des irischen Department of Agriculture unter www.irlgov.ie/daff.  
 
Impfungen  
Keine erforderlich.  
 
Devisenvorschriften, Währung 
Es bestehen keine Beschränkungen für die Ein- und Ausfuhr von Fremdwährungen. Kreditkarten 
werden weitgehend akzeptiert. 
 
Anreisemöglichkeiten 
Linienmaschinen der Lufthansa und der Aer Lingus fliegen regelmäßig von allen großen 
deutschen, österreichischen und schweizerischen Flughäfen nach Dublin, Shannon, Cork und 
Kerry, während der Sommersaison auch nach Knock. 
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Ryan Air: 
Nach Cork, Derry, Dublin, Kerry, Knock und in die Shannon-Region von folgenden Flughäfen: 
 Altenburg  
 Berlin / Schönefeld 
 Düsseldorf / Weeze 
 Erfurt 
 Frankfurt / Hahn  
 Friedrichshafen  
 Hamburg / Lübeck  
 Karlsruhe / Baden Baden 
 
Germanwings: 
Germanwings fliegt aus Berlin, Dresden, Köln - Bonn, München Stuttgart nach Dublin, Edinburgh, 
London und weiteren Städten in Europa. 
 
Easyjet: 
Fliegt nach Belfast, Cork, Knock und in die Shannon Region. Deutsche Flughäfen sind Berlin, 
Dortmund, Köln / Bonn, München. 
 
HLX - Hapag Lloyd Express: 
Fliegt nach Cork, Dublin und in die Shannon Region. Deutsche Flughäfen sind: Berlin, Köln / Bonn, 
Hamburg, Hannover, München Stuttgart. 
 
Kfz-Bestimmungen 
Achtung, es gilt in Irland Linksverkehr! Der deutsche Führerschein ist ausreichend, bei Fahrten mit 
dem eigenen PKW ist der Zulassungsschein mitzuführen. Die Mitnahme der grünen 
Versicherungskarte ist zu empfehlen. 
 
Beförderungsmittel 
Eine Taxifahrt Dublin Airport - Stadtmitte dauert etwa eine halbe Stunde, Kosten: ca. EUR 25,- bis 
EUR 30,- (je nach Verkehrsdichte). Vom Flughafen gibt es mehrere Busverbindungen ins 
Stadtzentrum, die Kosten für eine einfache Fahrt liegen zwischen EUR 2,20,- bis EUR 8,- pro 
Person. 
 
Lokale Verkehrsmittel 
In Dublin Taxis, Autobusse, Straßenbahn (LUAS) und eine die Küste entlang laufende Stadtbahn 
(DART). Die Autobusse in Dublin haben zwar Fahrpläne, verkehren aber eher unregelmäßig. Bei 
der Buchung von Taxis kann es zu langen Wartezeiten kommen, eine möglichst frühzeitige 
Reservierung ist daher dringend zu empfehlen. Das Anhalten von Taxis auf der Straße ist zwar 
grundsätzlich möglich; in entlegenen Stadtteilen bzw. bei Schlechtwetter sind freie Taxis jedoch 
schwer zu finden. 
Reisen über Land können per Zug oder Bus absolviert werden. Zwischen Dublin und Cork bzw. 
Limerick/Shannon, Galway, Kerry, Donegal, Knock und Sligo bestehen auch 
Linienflugverbindungen. Die Nutzung von Leihwagen ist eher nicht zu empfehlen, da einerseits die 
Mietkosten relativ hoch und andererseits die Überlandstraßen schlecht ausgebaut und sehr stark 
befahren sind. Außerdem ist der in Irland geltende Linksverkehr gewöhnungsbedürftig. 
 
Taxi Telefonnummern 
National Radio Cabs  01 7089292 
City Cabs  01 8727272 
Taxi 24  01 4560000. 
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Leihwagenfirmen 
AVIS Rent a Car  
Arrivals Hall, Dublin Airport 
Dublin 
Tel: +353 1 6057500 
E-Mail: administration@avis.ie  
Internet: http://www.avis.ie  
 

HERTZ Rent a Car  
Arrivals Hall, Dublin Airport 
Dublin 
Tel: +353 1 8445466 
E-Mail: reservations@hertz.ie  
Internet: http://www.hertz.ie  

MURRAYS Europcar 
Arrivals Hall, Dublin Airport 
Dublin 
Tel: +353 1 8120410 
E-Mail: reserve@europcar.ie  
Internet: http://www.europcar.ie 
 

BUDGET Rent a Car  
Arrivals Hall, Dublin Airport 
Dublin 
Tel: +353 1 8445150 
E-Mail: reservations@budget.ie  
Internet: http://www.budget.ie 

Alamo National Car Rental 
The Courtyard, Cranford Centre 
Stillorgan Road 
Dublin 4 
Tel: +353 1 2603771 
E-Mail: reservations@carhire.ie 
Internet: http://www.carhire.ie 

 

 
Hotels 
Eine Aufstellung von empfehlenswerten Hotels verschiedener Kategorien kann Ihnen von der 
Deutsch-Irischen IHK zur Verfügung gestellt werden. 
 
Hotelinformationen sind via Internet über folgende Homepages verfügbar: 
Dublin Tourism: http://www.visitdublin.com 
Irish Hotel Federation: http://www.irelandhotels.com. 
 
Lokales Reisebüro 
STS Specialized Travel Service  
80 Carysfort Avenue 
Blackrock, Co. Dublin 
Tel: +353 1 2782677 
Fax: +353 1 2835990 
E-Mail: info@special-ireland,com 
Internet: http://www.special-ireland.com. 
 
Geschäftszeiten 
- Banken: Montag bis Freitag 10.00 - 16.00 Uhr, 
 Donnerstag bis 17.00 Uhr. 
 
- Behörden/Büros: Montag bis Freitag 09.00 - 13.00 Uhr und  
 14.00 - 17.00 Uhr (außer Freitag). 
 
- Supermärkte/Shopping Centers: Montag bis Mittwoch und Samstag 09.00 - 18.00 Uhr, 
 Donnerstag und Freitag 09.00 - 21.00 bzw. 22.00 Uhr, 
 (einige auch) Sonntag 12.00 – 18.00 Uhr, 
 es gibt auch einige Supermärkte mit 24-Stunden Service. 
 
- übriger Einzelhandel: Montag bis Freitag 09.00 - 18.00 Uhr, 
 Samstag bis 17.30 Uhr. 
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Dolmetschdienste 
Fragen Sie auch bei der Deutsch-Irischen IHK Dublin  
Context Language Training & Translating Ltd 
Tel: +353 91 790255 
E-Mail: linguist@context.ie 

Michael Keogh Translation Service 
Tel: +353 1 459 8426 
E-Mail: mtkeogh@ntlworld.ie 

Kristina Eustace-Werkner, A.I.I.C. 
Tel: +353 1 458 2266 
E-Mail: eus@clubi.ie 

Marianne Klein, A.I.I.C. 
Tel: +353 1 497 8591 
E-Mail: mrklein@eircom.net 

Zeitverschiebung/-umstellung 
Sommerzeit/Winterzeit CET minus eine Stunde (Sommerzeit wird parallel zu CET umgestellt) 
 
Feiertage 2010 
01. Januar  Neujahr 
17. März   St. Patrick´s Day (Nationalfeiertag) 
02. April  Karfreitag 
05. April                                                 Ostermontag 
01. Mai  Tag der Arbeit 
07. Juni  Juni-Feiertag 
02. August  August-Feiertag 
25. Oktober  Halloween 
25. Dezember  Weihnachtsfeiertag 
26. Dezember  St. Stephans Tag 
 
Unter www.auwi-bayern.de finden Sie bei den Arbeithilfen → Feiertage die aktuellen und regionale 
Feiertage des Landes. 
 
Arzt 
Dr. Thomas GRIMM (praktischer Arzt) 
Slievemore Clinic 
Old Dublin Road 
Stillorgan, Co. Dublin 
Tel: +353 1 2831143 oder 2831276. 
 
Zahnarzt 
Dr. D. McMorrough  
The Sandymount Clinic 
75a Sandymount Road  
Dublin 4  
Tel: +353 1 6689921. 
 
Notruf 
Rettung, Polizei und Feuerwehr: Tel: 999 
 
Internetlinks 
Dublin Tourism: http://www.visitdublin.com 
Dubliner Tourismus Büro – umfassende Tourismusinformationen und weiterführende Links 
betreffend Dublins Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Ausflüge, Events, Unterkünfte, Autoverleih, 
etc. 
 
Irish Hotel Federation: http://www.irelandhotels.com 
Irische Hotelvereinigung - Hotelführer zu allen Arten von Unterkünften in Irland, inkl. Informationen 
über Golf, Angeln und Tagungseinrichtungen (u.a. auch deutsch). 
 
Fáilte Ireland: http://www.ireland.ie  
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Irischer Tourismusverband – Touristeninformationen über ganz Irland. 
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REISETIPPS 
 
Do’s und Don’ts 
Der Ire ist empfindlich gegenüber Kritik von Ausländern. Kritik, welcher Art auch immer, ist daher 
am besten zu vermeiden. Fragen nach in Irland gewonnenen Eindrücken sollten uneingeschränkt 
positiv beantwortet werden. Es wird auch geschätzt, wenn sich Ausländer nicht zum 
Nordirlandproblem äußern. Technischer Sachverstand wird respektiert, doch sollte er nicht in 
schulmeisterlichen Belehrungen ausarten. 
 
Auf Sinn für Humor wird großen Wert gelegt; dieser äußert sich insbesondere in der fröhlich 
ausgelassenen Stimmung im Pub (good craic). Die Getränke im Pub werden im Regelfall direkt an 
der Bar bestellt und auch gleich bezahlt. Es ist üblich, dass jeder in einer Gruppe nacheinander 
eine Runde für alle bezahlt. 
 
Immobilienpreise, Wetter und Sport sind beliebte Gesprächsthemen; beim Sport ist dies – neben 
Pferderennen und Rugby – vor allem Fußball. Besondere Sympathien kann man jedoch dann 
ernten, wenn man mit Fachwissen über die in Irland überaus populären gälischen Sportarten 
(Gaelic Football und Hurling) aufwarten kann. 
 
Trinkgelder 
Auf Restaurantrechnungen wird häufig (vor allem für Gruppen) ein Bedienungszuschlag von 10 bis 
15% verrechnet. Ansonsten sind ca. 10% Trinkgeld üblich. Träger im Hotel erwarten EUR 1,00, 
Friseure 10%, Taxifahrer eine Aufrundung des Fahrpreises. Zimmermädchen in Hotels und Kellner 
in Pubs erwarten kein Trinkgeld. 
 
Post- und Telefongebühren 
Inland (inkl. Nordirland):  Brief/Karte EUR 0,55 
übriges Europa:  Brief/Karte EUR 0,82. 
 
Postlaufzeit von und nach Deutschland 
Üblicherweise dauern Briefsendungen per Luftpost zwei bis sechs Tage. Die Laufzeit von 
Briefen/Postpaketen von Deutschland nach Irland kann auf dem Land-/Seeweg jedoch bis zu 
sechs Wochen betragen. Es ist daher bei Sendungen, die rasch ankommen sollen, darauf zu 
achten, dass diese tatsächlich als Luftpost abgefertigt werden.  
 
Stromspannung, Stecker  
230 V, 50 Hz; englische Steckdosen für Stecker mit drei Kontaktstiften. 
 
Sicherheit in Dublin  
In Teilen Dublins, einschließlich des Zentrums, empfiehlt es sich, wenig belebte Seitengassen zu 
meiden und Autos in Parkgaragen oder auf bewachten Parkplätzen abzustellen. Keinesfalls sollten 
Wertgegenstände, Taschen, wertvolle Kleidung, etc. sichtbar im Auto zurückgelassen werden. Die 
v.a. in den Sommermonaten stark frequentierten Touristenzonen im Zentrum sind 
Anziehungspunkt für Taschendiebe. 
 
Durchschnittliche Aufenthaltskosten pro Tag bei Geschäftsreisen 
EUR 250,- bis 300,- einschließlich Hotel- und Transportkosten 
 
Internetlinks 
Dublin City Council: http://www.dublincorp.ie 
Dubliner Stadtverwaltung – beinhaltet diverse Informationen über Dublin, inkl. 
Serviceeinrichtungen, Veranstaltungen und interaktiven Stadtplan. 
 
Department of Arts, Tourism and Sport: http://www.irlgov.ie/tourism-sport 
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Ministerium für Kunst, Tourismus und Sport – diese Homepage informiert über Kunst, Film, Musik, 
Sport und Tourismus in Irland. 
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Dublin Tourism: http://www.visitdublin.com 
Dubliner Tourismus Büro – umfassende Tourismusinformationen und weiterführende Links 
betreffend Dublins Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Ausflüge, Events, Unterkünfte, Autoverleih, 
etc. 
 
Failte Ireland: http://www.ireland.ie/ 
Seite der nationalen Irischen Fremdenverkehrsorganisation –  
Umfangreiche Tourismusinformationen über alle Regionen Irlands. 
 
 
ERGÄNZENDE AUSKÜNFTE 
zu Irland sind im Außenwirtschaftsportal Bayern www.auwi-bayern.de → Rubrik „Länder“ abrufbar. 
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